
Röm.-kath. Pfarre Sinabelkirchen  
Sinabelkirchen 1 – 8261 Sinabelkirchen 0676/8742 6404 
E-Mail: sinabelkirchen@graz-seckau.at, https://gleisdorf.graz-seckau.at 
Öffnungszeiten:  Di und Do von 09:00 bis 11:00 Uhr 

 
 

 

Gottesdienstordnung vom 20.02.2022 bis 06.03.2022 
 

20.02. 
SONNTAG 
7. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 

 

 

10:15 

 

 

Hl. Messe als Familiengottesdienst (Kr) 
11 Johann Spirk mit Familie für + Gattin  
 Theresia Spirk  

 

26.02. 
SAMSTAG 

 

 

18:30 

 

 

Hl. Messe (Nd) 
 

 

27.02. 
SONNTAG 
8. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS 

 

 

10:15 
 
 
 

11:30 

 

Hl. Messe (Pr) 
10 Fam. Gerstl. f. + Magdalena u. Anton Gerstl u. 
 Schwester Sybilla 
 

Taufe von Lea Pokorny 
 

 

02.03. 
MITTWOCH 

ASCHERMITTWOCH 
 

 

17:00 

 

 

Hl. Messe mit Ausstreuung des 
Aschenkreuzes (Nd) 
 

 

05.03. 
SAMSTAG 

 

 

17:00 

 

 

Hl. Messe mit Totengedenken (Ki) 
 

Zum Jahresgedenken an: Wolfgang Köck,  
Maria Schwarz 
In Gedenken an: Cäcilia Köck 
 

 

06.03. 
SONNTAG 

1.FASTENSONNTAG 
 

 

08:45 
 

Hl. Messe (Ki) 
 

Verlautbarungen 
 

 

06.03. 
SONNTAG 

 

14:30 Andacht Köckenbründl 

Hygienevorschriften für die Kirche: 
 

1.) Das Tragen einer FFP2-Maske während des Gottesdienstes ist verpflichtend. Das gilt auch für 

Gottesdienste im Freien! 

2.) Desinfizieren Sie bitte beim Betreten des Kirchenraumes die Hände. Desinfektionsmittel steht bereit. 

3.) Der Mindestabstand von einem Metern zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, muss 

eingehalten werden!  

4.) Verzichten Sie beim Friedensgruß auf das Händeschütteln und achten Sie darauf, dass Sie beim Empfang 

der Kommunion Berührungen vermeiden. Handkommunion wird dringend empfohlen. Eine 

Mundkommunion wird nur im Anschluss an die Handkommunion gereicht. 

5.) Volksgesang während der liturgischen Feier ist derzeit nur eingeschränkt möglich.  

Herzlichen Dank fürs Mittragen der Regelungen. Bleiben Sie gesund! 
 

 

Für die Veröffentlichung im Pfarrblatt "impulse" bitten wir um Bekanntgabe der 
Maiandachtstermine bis spätestens 15. März in der Pfarrkanzlei. 
 

 

Am Faschingdienstag, den 01.03. bleiben die Pfarrkanzleien im Pfarrverband 
geschlossen. 
 


